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Mund-Nasen-Bedeckung im Öffentlichen Perso-

nennahverkehr (ÖPNV) in Bayern 

Zehn Dinge, die Sie jetzt wissen müssen 

 
 

 Warum gibt es eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung? 

Hauptverbreitungsart des Virus SARS-CoV-2 ist die sogenannte Tröpfchenin-

fektion. Infizierte Personen können die Viren durch Husten und Niesen, aber 

möglicherweise auch durch bloßes Sprechen oder Atmen verteilen. Infektionen 

können daher am besten durch das Einhalten eines Sicherheitsabstands ver-

mieden werden. Die Bedeckung von Mund und Nase kann helfen, die Menge 

der Viren und die Entfernung, bis zu der die Viren verbreitet werden, zu verrin-

gern. So schützt man in erster Linie also nicht sich selbst, sondern Personen in 

der unmittelbaren Nähe. Masken sind keine Alternative zur Einhaltung eines Si-

cherheitsabstands, können aber vor allem in Bereichen, in denen ein Sicher-

heitsabstand nicht durchgehend eingehalten werden kann, das Risiko der An-

steckung zusätzlich reduzieren.  
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 Welche Art von Bedeckungen sind vorgeschrieben? 

Es reicht ein einfacher Schutz, der Mund und Nase bedeckt. Dies können bei-

spielsweise sogenannte OP-Masken sein, es genügen aber auch selbstgenähte 

Stoffmasken (sogenannte Community-Masken) oder Schals und Tücher. Zertifi-

zierte Atemschutzmasken, die auch den Träger selbst vor einer Ansteckung 

schützen (sogenannte FFP-Masken), sind nicht vorgeschrieben. 

 

 Wo müssen die Bedeckungen getragen werden? 

Mund und Nase müssen während des gesamten Aufenthalts in Ladengeschäf-

ten, Einkaufszentren und Kaufhäusern des Einzelhandels sowie in Verkehrsmit-

teln und Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs, also zum Beispiel auch 

beim Warten an überdachten Haltestellen oder an Bahnhöfen, getragen wer-

den. Zum ÖPNV gehören neben Schienennahverkehr, Bus, U-Bahn, S-Bahn, 

und Tram auch Taxi und Mietwagen mit Fahrer (Chauffeurdienstleistungen), 

wenn sie im Nahverkehr benutzt werden. 

 

 Wer muss eine Bedeckung tragen? 

Die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase gilt gleichermaßen für Kunden 

und Personal im Einzelhandel beziehungsweise für Fahrgäste im ÖPNV mit 

Ausnahme der Fahrerinnen und Fahrer. Auch Kinder ab dem siebten Lebens-

jahr sind von der Pflicht erfasst. 

 

 Ersetzt die Mund-Nasen-Bedeckung den Mindestabstand? 

Klares Nein. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist unabhängig von der Pflicht, 

Mund und Nase zu bedecken, immer einzuhalten, wenn dies möglich ist. Aus 

diesem Grund wird der ÖPNV schrittweise wieder auf den Normalfahrplan 

hochgefahren, damit der Abstand auch bei einem gestiegenen Fahrgastauf-

kommen möglichst eingehalten werden kann. Die Bedeckung von Mund und 

Nase stellt einen zusätzlichen Schutz dar. 

  

 Wo können Schutzmasken erworben werden? 

Die Beschaffung der Masken erfolgt in eigener Verantwortung der Kunden be-

ziehungsweise Fahrgäste. Einfache OP-Masken können beispielsweise in Apo-

theken, Sanitätshäusern oder Drogerien gekauft werden – je nach dortigem An-

gebot und Vorrat. Wiederverwendbare Masken aus Stoff sind in zahlreichen 
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Geschäften und online erhältlich und können mit entsprechenden Anleitungen 

auch selbst angefertigt werden. Die Betreiber von Einzelhandelsgeschäften 

können ihren Kunden beim Betreten des Ladens als freiwillige Serviceleistung 

Masken kostenlos oder gegen Entgelt anbieten, eine Verpflichtung hierzu be-

steht jedoch nicht. Gleiches gilt für den ÖPNV. 

 

 Was ist beim Gebrauch der Bedeckung zu beachten? 

Maske, Schal oder Tuch müssen sowohl Mund als auch Nase vollständig bede-

cken, damit die Verbreitung von potentiell ansteckenden Tröpfchen effektiv re-

duziert werden kann. Da sich diese Tröpfchen beim Tragen auf der Innenseite 

der Bedeckung ansammeln, sollte diese beim Ausziehen möglichst nicht be-

rührt werden, da ansonsten eine Weiterverbreitung über die Hände möglich ist. 

Im Gegensatz zu medizinischen Masken können Community-Masken und 

Schals wiederverwendet werden, wenn sie regelmäßig gereinigt werden. Hierzu 

sollte die Bedeckung zum Beispiel bei 60 Grad in der Waschmaschine gewa-

schen, im Backofen bei etwa 70 Grad eine halbe Stunde erhitzt oder heiß gebü-

gelt werden.  

 

 Wird die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung überwacht? 

Wie auch schon die seit 20. März 2020 bestehenden Ausgangsbeschränkun-

gen wird die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von den 

Sicherheitsbehörden und der Polizei überwacht. Wo ein entsprechender Sicher-

heitsdienst vorhanden ist, wird dieser unterstützend tätig. Personen ohne 

Schutz von Mund und Nase werden von der Beförderung ausgeschlossen. 

 

 Was droht bei einem Verstoß gegen die Pflicht zur Mund-Nasen- 

Bedeckung? 

Wer ein Geschäft oder ein Verkehrsmittel beziehungsweise eine Einrichtung 

des ÖPNV ohne Bedeckung von Mund und Nase betritt oder sich darin aufhält, 

begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem entsprechenden Bußgeld ge-

ahndet wird. Gleiches gilt für die Betreiber von Ladengeschäften, wenn sie nicht 

sicherstellen, dass das Personal die Regelung einhält.  
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 Ab wann gilt die Regelung? 

Mit Wirkung vom 27. April 2020 wird die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in 

die Zweite Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgenommen, 

die auf Grund des Infektionsschutzgesetzes am 16. April 2020 erlassen wurde. 

Die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in Einzelhandelsgeschäften und 

im ÖPNV gilt damit ab dem 27. April 2020. Diese ersetzt das bis zu diesem Da-

tum geltende sogenannte „Maskengebot“, wonach bereits jetzt das Tragen ei-

ner Maske oder eines Schals in Läden und im ÖPNV dringend angeraten wird. 

 

 

 


